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Verteilung der Steuerbelastung nach Einkommensklassen

„Die 10% der Einkommensteuerpflichtigen mit den höchsten Einkommen bringen über die Hälfte der Einkommensteuer auf.“

Diese Aussage wird häufig von Unterstützern der gegenwärtigen Steuerpolitik angeführt, um die angeblich starke Umverteilungswirkung des Steuersystems von oben nach unten zu belegen und zu begründen, warum eine schwerpunktmäßige Entlastung hoher Einkommen bei der Steuerreform gerechtfertigt sei. Dazu ist folgendes zu erwidern:

1. Die Angaben bezieht sich auf die oberen 10 Prozent der Steuerpflichtigen, die Einkünfte ab 64.000 Euro erzielten (dabei sind zusammen veranlagte Ehepaare als ein Steuerpflichtiger betrachtet, Hochrechnung des Bundesfinanzministeriums auf Basis der Einkommensteuerstatistik 1995). Diese verfügten über 35,5 Prozent der zu versteuernden Einkommen und bestritten daraus 54 Prozent des Einkommensteueraufkommens. Die untere Hälfte der Steuerpflichtigen mit Einkünften bis 26930 Euro erzielte 15,9 Prozent des zu versteuernden Einkommens und trug daraus 8,4 Prozent des Einkommensteueraufkommens. Die oberen 5 Prozent mit Einkünften ab 81.800 Euro erzielten 24,8 Prozent des zu versteuernden Einkommens und erbrachten 42,8 Prozent der Einkommensteuer.

Die Konzentration des Steueraufkommens ist also vor allem eine Folge der enorm ungleichen Einkommensverteilung, die in einem Steuersystem mit Grundfreibeträgen und dann progressiv ansteigenden Steuersätzen notwendigerweise zu einem solchen Ergebnis führt. Das ist kein Verdienst der rot-grünen Regierung, sondern schon vorher so gewesen und ganz normal bei einem progressiven Einkommensteuertarif, in dem auf höhere Einkommen höhere Steuersätze erhoben werden.

2. Dieser progressiver Charakter der Einkommensbesteuerung wird aber durch die Steuersenkung zum 01.01.2004 abgeschwächt. Nach der Senkung des Spitzensteuersatzes wird der Anteil der Spitzensverdiener am Steueraufkommen niedriger sein als bisher. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (vgl. Wochenbericht 27-28/2003) entfällt auf die oberen 7 Prozent der Steuerpflichtigen (ab 75.000 Euro) die Hälfte der Steuerentlastung, auf die oberen 3,1 Prozent (ab 100.000 Euro) 39,3 Prozent. Die Steuerentlastung ist nicht nur absolut sondern auch relativ zum Einkommen um so höher, je höher das steuerpflichtige Einkommen ist, bis 6,7 Prozent (dazu unsere Grafik in ver.di Wirtschaftspolitische Informationen 7/2003).

3. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Angaben von den steuerlich angegeben Einkommen ausgehen, also nicht angegebene Einkommen und überhöhte Abschreibungen, steuerfreie Vermögenszuwächse bei Immobilien und Wertpapieren usw., die insbesondere hohe Einkommen begünstigen, nicht berücksichtigt. Dadurch wird die tatsächliche Ungleichverteilung der Einkommen erheblich unterschätzt. Es ist davon auszugehen, dass wenn die tatsächlichen ökonomisch relevanten Einkommen zugrunde gelegt würden, eine noch deutlich größere Konzentration der Einkommen ausgewiesen würde. Die effektive Progressivität der Einkommensteuer wird also durch die Angaben überhöht dargestellt.

Nach einer Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesfinanzministeriums (vgl. Monatsbericht des BMF 10/2002) betrug 1998 die effektive Einkommensteuerbelastung bei den oberen 10 Prozent der Haushalte (Haushaltsnettoeinkommen vor Steuern durchschnittlich 14660 DM im Monat) 14,6 Prozent, bei Haushalten mit mittleren Einkommen (4200 – 5000 DM im Monat) 8,5 – 10 Prozent.

4. Wenn eine Aussage über die Umverteilungswirkungen des Steuersystems gemacht werden soll, darf nicht nur die Einkommensteuer betrachtet werden. Etwa die Hälfte der Steuereinnahmen wird durch Mehrwertsteuer und Verbrauch bezogene Steuern erzielt (Mineralölsteuer, Tabaksteuer, Versicherungsteuer, Kraftfahrzeugsteuer usw.), die überwiegend von den privaten Haushalten getragen werden. Von diesen Steuern sind Personen mit geringem Einkommen prozentual zu ihrem Einkommen deutlich stärker getroffen als Personen mit hohem Einkommen, sie wirken also regressiv.
Nach der og. Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung wurden Haushalte mit niedrigen Einkommen (1450 DM im Monat) durch Mehrwertsteuer mit 10 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens vor Steuern belastet, die oberen 10 Prozent der Haushalte nur mit 5,7 Prozent, Haushalte mit mittlerem Einkommen mit etwa 8,5 Prozent. Betrachtet man insgesamt die Belastung mit Einkommen-, Mehrwert- und KFZ-bezogenen Steuern, so belief sie sich bei Haushalten mit niedrigen Einkommen auf durchschnittlich 16,3 Prozent, bei mittleren Haushalten auf 18 – 19 Prozent und bei den Haushalten mit den höchsten Einkommen auf 20,6 Prozent. Damit war die Belastung bei den Haushalten Einkommen über 15.000 DM sogar niedriger als bei denen mit Einkommen über 7000 DM im Monat. Und wenn bei den Haushalten mit mittlerem und niedrigerem Einkommen nur diejenigen betrachtet werden, die über ein KFZ verfügen, ist auch ihre effektive Steuerbelastung genauso hoch wie die Spitzenverdienerhaushalte.

5. Der Anteil dieser regressiv wirkenden Steuern ist in den letzten Jahren gestiegen. Zugleich sind auch in den letzten Jahren (wie schon seit 25 Jahren) die Steuern auf Gewinne und Vermögenseinkommen der Unternehmen und privaten Haushalte erheblich gesunken (in der Abgrenzung der VGR von 1998 auf 2002 von 16,3 auf 14,1 Prozent der Steuereinnahmen), während der Anteil der Lohnsteuern unverändert hoch bei 36 Prozent liegt. Dies ist insbesondere auf den Absturz der Unternehmenssteuern zurück zu führen. Insgesamt ist das Steuersystem in den letzten 25 Jahren erheblich weniger progressiv geworden. Rot-Grün hat diesen Trend nicht gebrochen, sondern setzt ihn fort.
